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Beratungsvorlage 
für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
am 18.05.2021 
 
 
TOP 8_1 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft zugunsten des Fußball-Club Heitersheim e.V. 
(Sanierung Rasenplatz) - Erneute Beschlussfassung  
 
 
Vorbemerkung 

Dieser Beschluss erfolgte bereits in der GR-Sitzung vom 13.04.2021 im elektronischen 
Umlaufverfahren einstimmig (siehe dazu BV TOP 2_1). 
Im Nachgang wurden wir von der Rechtsaufsichtsbehörde jedoch darauf hingewiesen, 
dass dieser Beschluss rechtswidrig zustande gekommen ist, da es sich trotz der 
geringen Höhe der Bürgschaft nicht um einen Gegenstand einfacher Art handelt und 
somit das elektronische Umlaufverfahren nicht angewandt werden kann – auch 
während Corona nicht. Die Beschlussfassung wird daher in der öffentlichen Präsenz-
GR-Sitzung am 18.05.2021 wiederholt.   
 

Sachverhalt 

In der Gemeinderatsitzung vom 15.12.2020 wurde die Bezuschussung der Sanierung des 
Rasenplatzes mit einer Förderquote von 70% der nachgewiesenen Herstellungskosten 
inklusive Planung bis einer maximalen Höhe von 154.000 € beschlossen. Die Maßnahme wird 
vom FC Heitersheim ausgeführt.  
 
In der Sitzung wurde bereits darauf hingewiesen, dass der FC Heitersheim plant zur 
Vorfinanzierung des BSB-Zuschusses (Badischer Sportbund Freiburg e.V.) die Übernahme 
einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt Heitersheim zu beantragen. 
 
Der FC Heitersheim ist nun konkret auf die Stadt Heitersheim zugekommen und beantragt die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von bis zu 60.000 €. Die Ausfallbürgschaft soll 
wie bereits erwähnt zur Vorfinanzierung der Förderung dienen, da diese voraussichtlich erst 
mit einer Verzögerung von 2 bis 3 Jahren an den FC Heitersheim ausgezahlt wird. Der BSB 
hat der Maßnahme bereits die Freigabe zum vorzeitigen Baubeginn erteilt, hierfür einen 
Zuschuss in Höhe von 60.080 € eingeplant und diesen bereits mündlich fest zugesagt. 
 
Die Grundsätze zur Übernahme einer Bürgschaft durch eine Gemeinde sind in § 88 Absatz 2 
der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) geregelt. Danach darf eine Bürgschaft 
durch eine Gemeinde nur in Ausnahmefällen und ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
übernommen werden. Außerdem bedarf die Übernahme einer Bürgschaft der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde.  
 
Der Fußball-Club Heitersheim e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Hauptzweck die 
Förderung des Breitensports ist. Der Verein ist grundsätzlich für alle Einwohner zugänglich.  
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Bewertung 

Da die Sportvereine und insbesondere der FC Heitersheim ein wichtiger Faktor für sportliche 
Aktivität in der Gemeinde sind und die Gesundheit der 498 Mitglieder, wovon 162 Mitglieder 
unter 18 Jahren sind, regelmäßig verbessert wird, sehen wir den gemeindlichen Zweck als 
gegeben an. 
 
Da die Ausfallbürgschaft maximal in Höhe der bereits zugesagten BSB-Förderungen erfolgen 
soll, bestehen nur geringe Einstandsrisiken für die Stadt Heitersheim. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat stimmt der Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von maximal 
60.000 € zugunsten des Fußball-Clubs Heitersheim e.V. zu. Die Ausfallbürgschaft dient 
zur Sicherung des Darlehens, welches für die Zwischenfinanzierung des Zuschusses 
des Badischen Sportbundes e.V. für die Sanierung des Rasenplatzes benötigt wird. 
 
 
 
Anlage/n: 
8_2 Anl. Baufreigabe und baufachliche Antragsprüfung des Badischen Sportbund Freiburg e.V. 
 
 
Christoph Zachow, Telefon: 07634/402-20 
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